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Der 
(ehrenamtliche) 
Betreuer und das 
Betreuungsgericht
- f a s t  g u t e  F r e u n d e ?
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Abgrenzung 
Ehrenamt - Berufsbetreuung

Berufsbetreuer

mit unterschiedlichen 
beruflichen Qualifikationen

Definition: § 1 VBVG

Vereinsbetreuer
Behördenbetreuer
§ 1897 II BGB

Ehrenamtliche Betreuer

• aus dem familiären 
Umfeld 
(das heißt meist 
„befreite“ Betreuer)

• sonstige 
ehrenamtliche 
Betreuer

§ 1900 BGB 
Betreuung durch 
Verein oder 
Behörde
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Bundesamt für Justiz - Referat III 3 
Betreuungsverfahren - Zusammenstellung der Bundesergebnisse für die 
Jahre 1992 bis 2013

Stand: 9. Oktober 2014
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Betreuungszahlen 2012–2013 (Auswertung und Aufbereitung: Horst Deinert)
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Auswahlentscheidung
§ 1897 Bestellung einer natürlichen Person

(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche 
Person,
die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis 
die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen und 
ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu 
betreuen.    (…)

(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll 
nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine andere 
geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen 
Führung der Betreuung bereit ist. 
Werden dem Betreuer Umstände bekannt, aus denen sich 
ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere 
geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut 
werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.

Fassung seit 1.1.1999
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Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung 
- Intention des Gesetzgebers:

o Der Betroffene soll den Betreuer erhalten, der den durch die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben gestellten Anforderungen
entspricht. 

o Die Bestellung überqualifizierter Betreuer soll nach Möglichkeit 
vermieden werden. 

o Rücksichtnahme auf die Belange der Staatskasse bei Mittellosigkeit 
des Betroffenen. 

o Betreuer mit besonderer Qualifikation sind dem Einsatz für 
diejenigen Betroffenen vorzubehalten, welche die entsprechenden 
Kenntnisse des Betreuers wirklich benötigen.

(Gesetzesbegründung in 1998, BTDrucks 13/07158)

o Im Hinblick auf das Ziel einer persönlichen Betreuung ist die  
ehrenamtliche der berufsmäßigen Betreuung vorzuziehen. 

(Erman/Roth, 14. Auflage)
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Hat das auch heute noch 
Gültigkeit?

Veränderung der „Betreuungslandschaft“
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Nach dem Zwischenbericht 2007 des ISG waren folgende 
medizinische Diagnosen Grundlagen die Bestellung beruflicher 
Betreuer im Jahre 2005:

� 6,9 % Körperliche Behinderung

� 19,9 % Demenz

� 16,7 % Sucht

� 33,4 % sonstige psychische Krankheit

� 15,9 % geistige Behinderung

� 19,7 % Mischbild Krankheit und Behinderung
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� Verlagerung von den „klassischen“ Fällen auf die 
„jungen Wilden“

� Anteil der klassischen Fälle wird u. a. deshalb 
kleiner, weil die Zahl der Vorsorgevollmachten 
erfreulicherweise stetig steigt.
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Folgen für  die 
betreuungsrechtliche Praxis:

� Die Führung einer Betreuung im „klassischen Fall“ gestaltet sich in 
der Regel  einfacher, wäre also für eine ehrenamtliche 
Betreuung geeignet.
Das Bedürfnis sinkt jedoch.

� Der Anteil der „schwierigen“ Betreuungen steigt an. Mehrheitlich 
sind diese Betreuungen sehr schwer im Bereich des Ehrenamtes 
zu führen.

� Folge: Zunahme der beruflichen Betreuungen.
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� Problem:
Je höher der Anteil der „schwierigen“ Betreuungen im „Dezernat“ 
eines Betreuers um so zweitaufwändiger  ist seine Arbeit. Die 
Vorstellung des Gesetzgebers von der „Mischkalkulation“ bei der 
pauschalierten Betreuervergütung ist  schwer umzusetzen.

� Das oben Gesagte gilt übrigens auch für die Betreuungsgerichte.
Die Zunahme bei den „nicht befreiten“ Betreuungsfällen führt 
auch bei gleichbleibender Anzahl der Betreuungsfälle zu einem 
höheren Aufwand im Rahmen der Überwachung und im Rahmen 
des Genehmigungsrechts.

FAZIT:
Es muss darauf hingearbeitet werden, auch für diese Fälle Ehrenamtliche 
zu gewinnen. 
Die Querschnittsarbeit der Vereine muss unterstützt werden.
siehe hierzu auch :„Betreuung im Tandem“
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Aufsicht durch das 
Betreuungsgericht § 1908 i BGB i. V. m. 

§ 1837 Beratung und Aufsicht

(1) Das Familiengericht berät die Vormünder. Es wirkt 
dabei mit, sie in ihre Aufgaben einzuführen.

(2) Das Familiengericht hat über die gesamte Tätigkeit des 
Vormunds und des Gegenvormunds die Aufsicht zu führen 
und gegen Pflichtwidrigkeiten durch geeignete Gebote 
und Verbote einzuschreiten. Es hat insbesondere die 
Einhaltung der erforderlichen persönlichen Kontakte des 
Vormunds zu dem Mündel zu beaufsichtigen. 
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Überwachung des Betreuers
• Befreiter ehrenamtl. 

Betreuer

• Vereins- und 
Behördenbetreuer

� Bericht

� keine Rechnungslegung

� nur in einzelnen Fällen 
Genehmigungserforder-
nisse  bei 
Rechtsgeschäften 

• Berufsbetreuer

• Sonstige ehrenamtl. 
Betreuer

� Bericht

� Rechnungslegung

� Umfassende 
Genehmigungserfordernisse bei 
Rechtsgeschäften

� Berufsbetreuer: 
§ 1901 IV BGB
Betreuungsplan 
(in der Praxis ohne Bedeutung)
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Konfliktpunkte
befreite Betreuer

�Einhaltung der erforderlichen 
persönlichen Kontakte

�Berücksichtigung des Willens des 
Betroffenen

�Vermögensverwaltung
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Einhaltung der erforderlichen 
persönlichen Kontakte

� Unproblematisch bei Aufnahme in den eigenen Haushalt 
bzw. in räumlicher Nähe.

� Wie kann dies im Übrigen überprüft werden?

� Was „erforderlich“ ist, ist eine Einzelfallentscheidung.

� Zusammenfallen von Betreuertätigkeit und „persönlichen 
Verpflichtungen“ als naher Angehöriger
(Beispiel: Abrechnungen von Fahrten zu Vater oder Mutter 
über die Staatskasse oder aus dem Vermögen des 
Betroffenen)
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Berücksichtigung des Willens 
des Betroffenen

§ 1901 Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu 
besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. 
Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen 
Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, 
soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer 
zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor 
der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er 
an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der 
Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit 
dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.
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Vermögenssorge

� Verwendung des Einkommens des Betroffenen als 
„Familieneinkommen“

� Pflicht zum „Sparen“, damit der Betroffene später nicht auf 
Sozialleistungen angewiesen ist?

� „Bezahlung“ von Haushaltsleistungen 
Bezahlung von Familienangehörigen
„Schwarzarbeit“

Kenntnis erlangt das Betreuungsgericht in der Regel 
durch „Nachhaken“ beim Jahresbericht, 
bei der Schlussrechnung (Ende der Betreuung oder 
Betreuerwechsel) 
oder durch andere Familienangehörige, die mit der 
Betreuungsführung nicht einverstanden sind.
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Schenkungen im familiären Umfeld
Grundstücke, Gesellschaftsanteile……..
(§ 1795 BGB ggf. Vertretungsausschluss,  § 1908 i II BGB);

§ 1908 i BGB

(2) § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch 
kann der Betreuer in Vertretung des Betreuten 
Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, 
wenn dies dem Wunsch des Betreuten 
entspricht und nach seinen 
Lebensverhältnissen üblich ist. 

§ 1804 Schenkungen des Vormunds
Der Vormund kann nicht in Vertretung des Mündels 
Schenkungen machen. 
Ausgenommen sind Schenkungen, durch die einer 
sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu 
nehmenden Rücksicht entsprochen wird.
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BETREUUNGS-

GERICHT

Vertragspartner

familiäres Umfeld

Betreuer(in)
Betroffene(r)/ Betreute(r)

• beraten
• beaufsichtigen
• einschreiten
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Konfliktpunkte
nicht befreite Betreuer

� Einhaltung der erforderlichen persönlichen 
Kontakte

� Berücksichtigung des Willens des Betroffenen

� Vermögensverwaltung:

- sind Ausgaben / Entnahmen gerechtfertigt
- Art und Umfang der Rechnungslegungspflicht
- Selbstverwaltung des Betroffenen

s.o.
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Konfliktpunkt 
Selbstverwaltungserklärung

Bisherige Handhabung:

� Die anregende Stelle oder der Betreuer teilt mit, dass der 
Betroffene bestimmte vermögensrechtliche 
Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann 
– z. B. Beantragung von Sozialleistungen, Steuererklärung, 
Mietverträge, Krankenversicherung….. 

� Folge: Anordnung des Wirkungskreises 
<< Vermögenssorge >>

� Dies geschieht in der Regel auch dann, wenn der 
Betroffene im allgemeinen häuslichen Bereich die 
Vermögenssorge noch ausüben kann und auch tatsächlich 
ausübt - was auch der Intention des Gesetzgebers 
entspricht.
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§ 1901 BGB
Umfang der Betreuung, 

Pflichten des Betreuers
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die 
erforderlich sind, um die Angelegenheiten des 
Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
rechtlich zu besorgen.

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des 
Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl 
entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die 
Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein 
Leben nach seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten.
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Nach einem Jahr……

� Prüfung der Rechnungslegung im 
Rahmen der vorgelegten Belege.

� Versicherung des Betreuers, dass im 
Übrigen die Ausgaben vom Betreuten 
selbst getätigt wurden.

� Anhörung des Betroffenen.
Bestätigung, dass Selbstverwaltung 
stattgefunden hat,
…….soweit dieser die Bedeutung der oben 
abgegebenen Erklärung überhaupt vollständig 

erfassen kann.
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Lösungsansätze:

§ 1896 Voraussetzungen

(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise 
bestellt werden, in denen die Betreuung 
erforderlich ist. 

Hier sollten wir versuchen, insbesondere bei geringer 
Vermögensverwaltung eine tragfähige Lösung zu finden, indem in 
geeigneten Fällen der Aufgabenkreis „Vermögenssorge“ ggf. 
entsprechend einschränkt wird.

Sinnvoll wäre eine Regelung, die dem Betreuer zwar vollständige 
Einsichtnahme in die Bankunterlagen und Kontoauszüge 
ermöglicht, eine Verfügungsmöglichkeit über das Vermögen des 
Betroffenen aber nicht vorsieht.
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Konfliktpunkt
Betreuungsqualität

� Fallzahlgrenze auch in Betreuungssachen?

� Hat die Pauschalierung zu einer Reduzierung der 
persönlichen Kontakte geführt?
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„Einschreiten“ des 
Betreuungsgerichtes

� Wer ist das Betreuungsgericht?

� Welche Maßnahmen können ergriffen werden?

� Verhältnismäßigkeit der Mittel

� Vertrauensverhältnis 
Gericht – Betreuer
grundsätzliches Vertrauen- oder Misstrauen????

� Haftung?
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Faktor Kosten

�Finanzielle Ausstattung der Vereine

�Fallpauschalen der Betreuer

�Pensenschlüssel der Rechtspfleger
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Rahmenbedingungen 
Betreuungsvereine

� nur unzureichende Mittel für „Querschnittsarbeit“

� Finanzierung vor allem über § 7 VBVG

� Missverhältnis zwischen „Querschnittsarbeit“ und  der 
Führung von eigenen Betreuungen durch die Mitarbeiter

� Beispiele für zur Verfügung stehende Fördermittel (pro 
Verein und Jahr – Zahlen leicht gerundet):

� Mecklenburg-Vorpommern 7.500,00 Euro

� Niedersachsen 16.600,00 Euro

� Hessen 12.500,00 Euro

� Hamburg 105.500,00 Euro

� Brandenburg 0,00 Euro

� Bayern 5.040,00 Euro
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Rahmenbedingungen der 
Berufsbetreuer

� Idee des Gesetzgebers von der  „Mischkalkulation“

� Paradoxon zu § 1896 VI Satz 2 BGB, 
welcher die „einfachen“ Betreuungen in die Hand von 
„Ehrenamtlern“ geben will.

� Zunahme rechtlich oder tatsächlich „schwieriger“ Betreuungen

� mittlerweile oft erhebliches Überschreiten der pauschal vergüteten 
Bearbeitungszeiten 

� seit 10 Jahren (außer der steuerlichen Änderung) keine Erhöhung 
der Stundensätze

� hohe Fallzahlen

� Bereits vor Einführung des VBVG Zweifel an der Angemessenheit 
der Stundensätze

� Heute sicherlich nicht mehr angemessen

……..verschlechterte Betreuungsqualität?
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Rahmenbedingungen für 
die „Ehrenamtler“

� Überforderung der „nicht befreiten“ Betreuer mit 
Rechnungslegung und Genehmigungsrecht

� Schwierigkeiten von Familienangehörigen mit 
niedrigem Bildungsstand und Sprachproblemen, 
die Anforderungen an ihre Tätigkeit (Bürokratie, 
rechtliche Zusammenhänge, Pflichten….) zu 
bewältigen.
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Ausblicke 1
Verschiebung
ältere Betreute -> Junge Wilde

� Nach dem Zwischenbericht 2007 des Kölner ISG 
waren folgende medizinische Diagnosen 
Grundlagen die Bestellung beruflicher Betreuer im 
Jahre 2005:

� 6,9 % Körperliche Behinderung

� 19,9 % Demenz

� 16,7 % Sucht

� 33,4 % sonstige psychische Krankheit

� 15,9 % geistige Behinderung

� 19,7 % Mischbild Krankheit und Behinderung
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Ausblicke 2
Anforderungen an ein 
modernes Betreuungsrecht

� Behindertenrechtskonvention

� Weg von der reinen Vermögenssorge hin zur 
„Personensorge“ 
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Ausblicke 3
mögliche Vereinfachungen im 
Bereich der Vermögensverwaltung

� Das BMJV hat Eckpunkte für die weitere Reform 
des Vormundschaftsrechts (am 13.10.2014) 
veröffentlicht. Im Bereich des Betreuungsrechts 
ergeben sich einige hilfreiche Erleichterungen 
im Rahmen der Vermögensverwaltung, vor 
allem im Rahmen des Genehmigungsrechtes. 
Dieses Papier lässt sich im Internet unter 
„Eckpunkte Vormundschaftsrecht“ ganz leicht 
finden.
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Rahmenbedingungen der 
Gerichte

� Die hier erörterte Problematik liegt nahezu vollständig im 
Zuständigkeitsbereich des Rechtspflegers
(beispielhaft: Betreuungsgericht Kassel Ende 2013)

� Bestand aller Betreuungen 8843 Verfahren

� Belastung pro Rpfl. („volle“ Stelle) 1174 Verfahren

� Hessen: gültige Belastung bei 100%  933 Verfahren

� Im Ergebnis bleiben für jedes Verfahren im Jahr 
96 Minuten Bearbeitungszeit (ohne Berücksichtigung von sog. 
„Verteilzeit“)
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Rahmenbedingungen der 
Gerichte

Während sich 

� Bezirksrevisoren, Rechtspfleger und Berufsbetreuer 

umfassend über die 

� Erstattungsfähigkeiten von Gebühren und Auslagen 
austauschen und über 

� Rechnungslegungspositionen und 

� Regress aus dem Vermögen streiten, 

fehlt die Zeit, sich zumindest ansatzweise einen Eindruck 
davon zu verschaffen, in welchen Umständen der Betroffene 
tatsächlich lebt.

Persönliche Kontakte zwischen Betreuungsgericht und 
Betroffenen finden meist nur im Rahmen der Anordnung/der 
Verlängerung der Betreuung oder im Rahmen von 
Anhörungen zu Genehmigungserklärungen statt

- wenn überhaupt .
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weniger 

ehrenamtliche

Betreuer

mehr Berufsbetreuer 
erforderlich ,

einzelne Berufsbetreuer 
führen mehr Betreuungen, 

bei gleichen Anforderungen 
an die Qualität der Arbeit

höhere Kosten für 
Überwachung und 

Vergütung

Höhere Pensenschlüssel für die 
Betreuungsgerichte bei gleichen 

Anforderungen an die Qualität der Arbeit

Vereinen fehlt Geld für 
Querschnittsaufgaben,

Verein führt mit 
gleichem Personal mehr 

Betreuungen
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Alfons Wenker, BtPrax 2015, S. 51 ff
„Art 12 UN-BRK und die 
Selbstbestimmung betreuter 
Menschen“

� Ausreichende Berücksichtigung der Aspekte der 
Selbstbestimmung der Betroffenen durch die Gerichte???

� Hauptaugenmerk zu oft auf Vermögensaspekten!

� Berichte nur formularmäßig!

� persönliche Verhältnisse weitgehend unbeachtet!

� Rechtspfleger bereits durch Ausbildung/Studium zu stark 
auf vermögensrechtliche Themen fokussiert!

� wenige bis keine Kenntnisse über Umgang mit behinderten 
Menschen im Rahmen des Studiums vermittelt!
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Alfons Wenker, BtPrax 2015, S. 51 ff
„Art 12 UN-BRK und die 
Selbstbestimmung betreuter 
Menschen“

� keine oder zu wenig Fortbildungen!

� Ehrenamtler oft mit Formulierungen und Denkweise der 
Gerichte überfordert!

� keine interdisziplinäre Arbeit! 

� Justizverwaltung: Kostensenkung und Regressvermeidung!
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Aus meiner Sicht noch 
hinzuzufügen

� Anhörungen der Betroffenen finden zu wenig oder gar 
nicht statt – Zeitmangel

� fehlende Kenntnisse zum Beispiel im Sozialrecht

� „Denkweise“ des Gerichts „historisch“ bestimmt durch 
Grundsätze im Pflegschaftsrecht 
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Fazit

� Die „Mehrfachmisere“ wird sich nicht bessern 
lassen, wenn nicht zumindest in den vier 
Kernbereichen (Vereine, Berufsbetreuer, 
Betreuungsbehörden und Gerichte) eine 
spürbare Aufstockung der immer noch 
unzureichenden Ressourcen erfolgt.

� Alle weiteren möglichen Reformen und 
Reförmchen werden letztlich ohne nennenswerte 
Verbesserungen im Sande verlaufen, wenn nicht 
die Arbeit der Beteiligten auch entsprechend 
(durch finanzielle oder personelle 
Verbesserungen) wertgeschätzt wird.
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